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Gesetz
über die Inkraftsetzung von Rechtsvorschriften 

der Bundesrepublik Deutschland 
gegen den unlauteren Wettbewerb, 

über das Zugabewesen und über Preisnachlässe 
in der Deutschen Demokratischen Republik

vom 22. Juli 1990

§ 1
Inkraftsetzen von Rechtsvorschriften

(1) Die in den §§ 3 bis 5 aufgeführten Rechtsvorschriften 
der Bundesrepublik Deutschland werden nach Maßgabe der 
in diesem Gesetz genannten Übergangsvorschriften in der 
Deutschen Demokratischen Republik in Kraft gesetzt.

(2) Die Rechtsvorschriften gemäß Absatz 1 werden in ihrer 
in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Fassung als An
lage zu diesem Gesetz veröffentlicht.

§ 2
Anpassung des Begriffs „Ordnungsstrafe“ 

und von Zuständigkeiten in Ordmmgsstrafverfahren

(1) Soweit in den Gesetzen der Begriff „Geldbuße“ verwen
det wird, tritt an seine Stelle der Begriff „Ordnungsstrafe“.

(2) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und 
den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungswidrig
keiten — OWG — (GBl. I Nr. 3 S. 101). Die Durchführung des 
Ordnungsstrafverfahrens obliegt dem Leiter der zuständigen 
Verwaltungsbehörde.

§3
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

An die Stelle der in der Deutschen Demokratischen Repu
blik geltenden Fassung des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb tritt di# in der Bundesrepublik Deutschland gel
tende Fassung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe
werb, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede
rungsnummer 43—1, zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge
setzes vom 7. März 1990 (Bundesgesetzblatt Teil I S. 422). Es 
findet mit folgender Maßgabe Anwendung:

1. Die §§ 4, 6 c, 12, 15, 17, 18 und 20 finden wie folgt Anwen
dung: Nach der angedrohten Freiheitsstrafe sind ein 
Komma und die Worte „Verurteilung auf Bewährung“ 
einzufügen.

2. § 16 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: •
„Auf den Schutz von Marken nach dem Gesetz über Wa
renkennzeichen vom 30. November 1984 (GBl. I Nr. 33
S. 397),
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Pa
tentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen 
vom 29. Juni 1990 (GBl. I Nr. 40 S. 571) finden diese Vor
schriften keine Anwendung. “

3. § 20 Absatz 3 wird wie folgt gefaßt:
„ (3) § 21 Absatz 5 des Strafgesetzbuches gilt entspre
chend“.

4. § 20 а wird gestrichen.
5. § 22 Absatz 2 wird gestrichen.
6. § 25 wird wie folgt gefaßt:

„Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten An
sprüche auf Unterlassung können einstweilige Anordnun
gen erlassen werden, auch wenn die in § 16 Absatz 1 der 
Zivilprozeßordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht 
zutreffen “.

7. § 27 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt:

„Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch aufgrund 
dieses Gesetzes geltend gemacht wird, gehören in 
erster Instanz vor die Kummer für Handelssachen;

ausgenommen sind Rechtsstreitigkeiten, in denen ein 
letzter Verbraucher einen Anspruch aus § 13 а geltend 
macht, der nicht aus einem beiderseitigen Handelsge
schäft herrührt“.

b) Die Absätze 2 bis 4 werden gestrichen.
8. § 27 а wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt:
„ (1) Der Minister der Justiz errichtet im Einverneh
men mit dem Minister für Wirtschaft bei Industrie- 
und Handelskammern Einigungsstellen zur Beilegung 
von Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf 
Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird (Eini
gungsstellen) “.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „, der die Befähi
gung zum Richteramt nach dem deutschen Richter
gesetz hat,“ durch die Worte „, der die Befähigung zum 
Berufsrichter hat,“ ersetzt.

c) In Absatz 2 Satz 5 wird die Verweisung „§§41 bis 43 
und § 44 Absätze 2 bis 4“ durch die Worte „die Vor
schriften“ ersetzt.

d) In Absatz 2 Satz 6 werden das Wort „Landgericht“ 
und der anschließende Klammerzusatz durch das 
Wort „Kreisgericht“ ersetzt.

e) In Absatz 5 Satz 3 werden das Wort „sofortige“ gestri
chen und das Wort „Landgericht“ sowie der anschlie
ßende Klammerzusatz durch das Wort „Kreisgericht“ 
ersetzt.

f) In Absatz 7 Satz 2 werden die Worte „§ 797 а der Zivil
prozeßordnung ist“ durch die Worte „§ 88 der Zivil
prozeßordnung sowie § 27 der Verordnung über das 
schiedsgerichtliche Verfahren sind“ ersetzt.

g) Absatz 10 Satz 2 wird wie folgt gefaßt:
„In dem Verfahren über den Antrag auf Erlaß einer 
einstweiligen Anordnung ist eine Anordnung nach 
Satz 1 nur zulässig, wenn der Gegner zustimmt“.

h) Absatz 11 Satz 1 wird wie folgt gefaßt:
„Der Minister der Justiz wird ermächtigt, im Einver
nehmen mit dem Minister für Wirtschaft die zur 
Durchführung der vorstehenden Bestimmungen und 
zur Regelung des Verfahrens vor den Einigungsstel
len erforderlichen Vorschriften zu erlassen, insbeson
dere über die Aufsicht über die Einigungsstellen, über 
ihre Besetzung unter angemessener Beteiligung der 
nicht den Industrie- und Handelskammern angehö
renden Gewerbetreibenden sowie von Vertretern der 
Verbraucherverbände und über die Vollstreckung von 
Ordnungsgeldern, sowie Bestimmungen über die Er
hebung von Auslagen durch die Einigungsstelle zu 
treffen“.
Satz 2 wird gestrichen.

§ 4
Zugabeverordnung

Die in der Bundesrepublik Deutschland geltende Zugabe
verordnung, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 43—4—1, zuletzt geändert durch § 18 des 
Gesetzes vom 22. Oktober 1987 (Bundesgesetzblatt Teil I
S. 2294) findet in der Deutschen Demokratischen Republik mit 
folgender Maßgabe Anwendung:
Der § 2 wird wie folgt ergänzt:
„ (5) Die in § 27 а des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe
werb vorgesehenen Einigungsstellen können bei Rechtsstrei
tigkeiten aus diesem Gesetz angerufen werden.“

§5
Rabattgesetz

Das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Gesetz 
über Preisnachlässe (Rabattgesetz) in der im Bundesgesetz
blatt Teil III, Gliederungsnummer 43—5—1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-


